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 < Editorial

„One mission – one team?“

Attraktivitätsmaßnahmen –  
in Litauen nur mit Uniform? 

Zurzeit arbeitet das BMVg mit Hoch-
druck an den gesetzlichen Regelungen, 
die den Einsatz der Brigade in Litauen 
flankieren sollen. Darüber hinaus sind 
weitere attraktivitätssteigernde Maß-
nahmen beabsichtigt. Man könnte mei-
nen, dass hinsichtlich der allgemeinen 
statusunabhängigen Themen wie Tren-
nungsgeld und Umzugskosten für die 
zivilen und militärischen Bundeswehr-
angehörigen, die nach Litauen versetzt 
werden, einheitliche Regelungen ge-
schaffen werden. Gerade hier zeichnet 
sich jedoch eine Unwucht zulasten der 
Zivilbeschäftigten ab, was eine Inter-
vention des VBB nötig machte. Es geht 
um die Auslandsrückkehrer, die, unab-
hängig davon, wo sie im Inland hinziehen 
und wo ihre neue Dienststelle liegt, In-
landstrennungsgeld beziehen sollen. Der 
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aktuelle Entwurf will mit einer Regelung 
im Soldatengesetz dieses nur Soldatin-
nen und Soldaten zukommen lassen. 

Hier sagen wir: NEIN! 
Stattdessen: ONE MISSION – ONE TEAM!

Eine Ungleichbehandlung innerhalb der 
Mission Litauen ist schädlich und nicht 
nachvollziehbar. Wir werden das nicht 
akzeptieren und bleiben dran.

Neue Personalentwicklungskonzeption 

Endlich auf der Zielgeraden ist ein The-
ma, das die Beamtinnen und Beamten 
der Bundeswehr betrifft, vom VBB seit 
Monaten aktiv betrieben und zusammen 
mit dem Referat P II 3 im BMVg erreicht 
wurde. Die entschlackte und vereinfach-
te Personalentwicklungskonzeption hat 
am 8. Mai 2024 eine wichtige Hürde ge-
nommen: Der HPR hat zugestimmt. Wir 
erwarten, dass sie zeitnah in Kraft tritt, 
und hören, dass an den Durchführungs-
bestimmungen bereits fleißig gearbeitet 
wird, sodass auch hier mit schnellen 
 Ergebnissen zu rechnen ist.

Was ist neu? 

In der neuen Version der Vorschrift 
A 1340/16 „Personalentwicklung für 
 Beamtinnen und Beamte“ gilt u. a. eine 
deutliche Reduzierung der Verwendungs-
wechsel im mittleren und gehobenen 
Dienst, der Wegfall der ministeriellen 
Schleife und die Einführung eines De-
velopment Centers. Die Gesprächsforma-
te zwischen Vorgesetzten und Beschäftig-
ten werden gestärkt, Anreiz statt Pflicht 
steht im Vordergrund. Für den mittleren 
Dienst ist von A 6 bis A 8 kein Verwen-
dungswechsel mehr notwendig. Ein Ver-
wendungswechsel ist erst bei einer för-
derlichen Verwendung zur A 9 zwingend.

Im gehobenen Dienst ist grundsätzlich 
nur ein Verwendungswechsel im Bereich 
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von A 9 bis A 11 vorgegeben. 
Der nächste Verwendungs-
wechsel erfolgt erst bei einer 
förderlichen Verwendung zur 
A 12. Im höheren Dienst ist ein 
Verwendungswechsel in den 
Besoldungsgruppen A 13 und 
A 14 vorgesehen, dann erst 
wieder in förderlichen Dienst-
posten ab A 15.

Zunächst wird für die Besol-
dungsgruppen A 10 und A 14 
ein Development Center ein-
geführt. Ziel ist es, individuelle 
Kompetenzen auf freiwilliger 
Basis einzuschätzen. Ein weite-
rer Aufbau des Development 
Centers ist vorgesehen.

Osnabrücker ersetzt Dresdner 
Erlass – wichtige und 
 überfällige Kehrtwende

Am 30. April 2024 wurde der 
sog. Osnabrücker Erlass durch 
den Verteidigungsminister mit 
Wirkung zum 1. Mai 2024 ver-
kündet. Ziel soll „eine konse-
quente Fokussierung auf den 
verfassungsmäßigen Kernauf-
trag der zeitgemäßen Landes- 
und Bündnisverteidigung (Art. 
87a GG) und die Grundsätze 
der neuen Struktur auch in der 
Spitzengliederung des BMVg 
und der Bundeswehr“ sein.

Begrüßenswert ist die Klarstel-
lung, dass das BMVg als oberste 
Bundesbehörde weder Teil der 
Streitkräfte noch der Bundes-
wehrverwaltung ist und dass 
im BMVg nicht befohlen, son-
dern nur angewiesen wird (I. 1.).

Viele Seiten werden mit be-
reits Bekanntem gefüllt, so 
z. B. die Funktion der Staats-
sekretäre bzw. Staatssekretä-
rinnen. Es fehlt allerdings eine 
klare Beschreibung der jewei-
ligen Aufgabenbereiche.

Beachtenswert sind auch die 
Ausführungen zum Generalins-
pekteur. Das BMVg ist Teil der 
Bundesregierung, nicht Teil der 
Bundeswehr. Zunächst wird in 
I. 2. Satz 1 festgestellt, welche 
Staatssekretäre bzw. Staats-
sekretärinnen neben dem Mi-
nister bzw. der Ministerin Teil 

der Leitung sind. Der hierbei 
nicht genannte Generalinspek-
teur wird dann im Folgesatz in 
seiner Funktion als militärischer 
Ratgeber und höchster Reprä-
sentant der Streitkräfte als Teil 
der Leitung benannt. Es wird 
auch noch einmal besonders 
unter II. 1. betont, dass dieser 
u. a. die Leitung des BMVg in 
allen militärischen Angelegen-
heiten berät. Mit dieser Formu-
lierung sind politische und 
 andere Angelegenheiten aus-
geschlossen. Der VBB spricht 
schon seit Längerem von der 
politischen Leitung des BMVg, 
die allein aus dem Minister 
bzw. der Ministerin sowie den 
Staatssekretären bzw. Staats-
sekretärinnen besteht. Unter 
II. 1. letzter Halbsatz findet sich 
diese Formulierung wieder: 
„[Der Generalinspekteur] … un-
terstützt die politische Leitung 
bei deren Aufgabenwahrneh-
mung gegenüber dem Parla-
ment.“ So weit, so endlich gut! 
Die klare Trennung von Politik 
und Militär wurde im Dresdner 
Erlass verwischt und ist nun 
wiederhergestellt. 

Neben der Verantwortung des 
Generalinspekteurs für die Ein-
satzfähigkeit und Einsatzbe-
reitschaft der Streitkräfte hat 
dieser jetzt ausdrücklich nur 
eine Planungskompetenz für 
die Streitkräfte und Einsätze. 
Es gibt also keine umfassende 
Planungskompetenz. Auch dies 
ist eine richtige, verfassungs-
mäßig gebotene klare Begren-
zung auf die militärischen 
Kernaufgaben. 

Vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit Personalräten?

Neu ist, dass nun der Abtei-
lungsleiter Recht und Organisa-
tion den Staatssekretär auch 
gegenüber den Beteiligungs-
gremien vertreten kann. Das ist 
in Kenntnis der Masse an Vor-
gängen, der aktuell handeln-
den Akteure und des bekann-
ten Vertrauensverhältnisses 
zwar nachvollziehbar und in 
einem gewissen Rahmen auch 
gesetzlich zulässig. Ob auf der 
Ebene dieses fundamentalen 

Organisationserlasses diese 
möglicherweise Modus Viven-
di werdende Dauervertretung 
sachgerecht verankert ist, ist 
doch zu hinterfragen. Da liegt 
der Zweifel nahe, ob diese Re-
gelung dem Vertrauensverhält-
nis der weiterhin für alle wich-
tigen beteiligungspflichtigen 
Maßnahmen verantwortlichen 
Leitung des BMVg zu den Gre-
mien keinen Abbruch tut. Wir 
haben das als VBB im Blick.

Breiten Raum nehmen in dem 
Erlass die Aufgaben des stell-
vertretenden Generalinspek-
teurs und die militärischen 
 Unterstellungsverhältnisse ein. 
Würde man den Umfang von 
Regelungen als Ausgangspunkt 
für Wertschätzung bemessen, 
so sähe das mit dem Osnabrü-
cker Erlass ausgestellte Zeugnis 
für die Wehrverwaltung 
(Art. 87b GG) eher schlecht aus. 

Die äußerst kurze Abhandlung 
der zivilen Organisationsberei-
che unter Ziffer III., verbunden 
mit der Forderung, dass diese 
sich nunmehr auf ihre Rolle in 
der Unterstützung des Vertei-
digungsauftrages der Streit-
kräfte ausrichten und in die-
sem Sinne ihre jeweiligen 
Aufträge bedarfsgerecht und 
durchhaltefähig organisieren 
möge, wird dem Verfassungs-
auftrag in keiner Weise ge-
recht. Die plakativ aneinander-
gereihten Formulierungen wie 
„Unterstützungsaufträge, 
 Voraussetzungen schaffen, Ge-
währleistung der Aufwuchsfä-
higkeit der Streitkräfte“ deuten 
vielmehr darauf hin, dass we-
der die verfassungsrechtlich 
garantierte Eigenständigkeit 
der Wehrverwaltung noch de-
ren originären Aufgaben näher 
betrachtet wurden. Und erst 
recht nicht, wie man die Wehr-
verwaltung stärken kann und 
muss, um ihrem verfassungs-
rechtlichen Auftrag in diesen 
Krisenzeiten gerecht zu wer-
den. So bleibt doch der fahle 
Eindruck: Macht jetzt endlich 
das, was die Streitkräfte ver-
langen. Falscher Adressat! Alle 
wesentlichen Voraussetzungen 
werden im Parlament geschaf-

fen. Wir setzen gerne mit dem 
BMVg und der Truppe alle Ver-
besserungen in der Praxis um. 
Aus Überzeugung! 

Neu: Ziviler Führungsrat

Eher lieblos wird in wenigen 
Zeilen von einem „Zivilen Füh-
rungsrat“ gesprochen, dessen 
Zusammensetzung völlig im 
Dunkeln und dessen Aufgaben-
beschreibung im Ungefähren 
bleibt. Ob hier überhaupt ein 
wirksames Instrument ge-
schaffen werden soll oder nur 
auf dem Papier eine Parität 
zum Militärischen Führungsrat 
geschaffen wird, bleibt dahin-
gestellt. Es wäre jedoch wün-
schenswert, wenn hier ein ver-
antwortungsvolles Gremium 
entsteht, das insbesondere im 
Lichte limitierter Ressourcen 
(Personal, Haushalt, Material) 
zielgerichtete Priorisierungen 
empfehlen könnte. Das erwar-
ten wir als VBB im Rahmen 
des neu geschaffenen Zivilen 
Führungsrates (ZFR).

Fazit: Licht, aber auch noch 
Schatten

Es ist schon ziemlich kurios, 
wenn der Minister zur Umset-
zung des Osnabrücker Erlasses 
einen Tagesbefehl erteilt. Sol-
len die Angehörigen des Minis-
teriums und die Zivilbeschäftig-
ten der Bundeswehr damit 
nicht angesprochen werden? So 
wird kein erfolgreiches Change-
management betrieben!

Den offenkundigen Wider-
spruch, dass der Minister im 
Osnabrücker Erlass von zivilen 
Organisationsbereichen spricht 
und quasi zeitgleich die Lei-
tung des zivilen Organisations-
bereiches Personal einem 
 Soldaten überträgt, kann und 
muss man nicht verstehen. 
Wir bleiben dran!

Ihre 

Imke von Bornstaedt-Küpper, 
Bundesvorsitzende
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Bundesvertretertag 2024 des Verbandes der Beamten und 
Beschäftigten der Bundeswehr e.V. (VBB)

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,

auf Beschluss des Bundesvorstandes und im Namen der Bundesleitung berufe ich hiermit gemäß § 9 Abs. 3 Satz 3 der 
 Satzung des Verbandes der Beamten und Beschäftigten der Bundeswehr e.V. (VBB) in der Fassung vom 27. November 2019 
(in Kraft getreten 31. Juli 2020) den

XVII. Bundesvertretertag 

des Verbandes der Beamten und Beschäftigten der Bundeswehr e.V. (VBB) ein.

Der Bundesvertretertag findet am 26. und 27. November 2024 in Berlin, „Maritim Hotel proArte“, Friedrichstraße 151, 10117 
Berlin statt.

Er beginnt am Dienstag, dem 26. November 2024, um 9.00 Uhr mit der Arbeitstagung der Delegierten (s. Tagesordnung) und 
wird um 14.00 Uhr des gleichen Tages mit den Beratungen der vier Arbeitskreise fortgesetzt, die um 18.00 Uhr abgeschlossen 
werden.

Am Mittwoch, dem 27. November 2024, beginnt das Plenum des Bundesvertretertages um 9.00 Uhr mit seinen abschließen-
den Beratungen, deren Ende um 13.00 Uhr vorgesehen ist. Am selben Tag findet um 14.00 Uhr im „Maritim Hotel proArte“ 
der Festakt des Bundesvertretertages statt.

Für den XVII. Bundesvertretertag hat der Bundesvorstand folgende Tagesordnung beschlossen:

1. Eröffnung und Begrüßung durch die Bundesvorsitzende
2.  Beschlussfassung über die a) Geschäftsordnung für den Bundesvertretertag 2024, b) Geschäftsordnung für die Arbeits-

kreise des Bundesvertretertages 2024, c) Wahlordnung für die Wahl der Bundesleitung und der Beisitzer/Beisitzerinnen des 
Bundesvorstandes sowie der Kassenprüferinnen/Kassenprüfer des Verbandes der Beamten und Beschäftigten der Bundes-
wehr

3. Wahl des Präsidiums
4. Wahl des Ältestenrates, der Protokollführerinnen/Protokollführer und der Führerinnen/Führer der Rednerliste
5. Geschäftsbericht der Bundesleitung
6. Kassenbericht der Bundesleitung
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Aussprache über den Geschäfts- und Kassenbericht
9. Entlastung des Bundesvorstandes
10. Wahl der Bundesleitung
11. Wahl der Beisitzerinnen/Beisitzer der Bereiche im Bundesvorstand
12.  Wahl der weiteren Beisitzerinnen/Beisitzer im Bundesvorstand 

a) Bundesjugendvertreterin/Bundesjugendvertreter  
b) Bundesfrauenvertreterin  
c) Bundesschwerbehindertenvertreterin/Bundesschwerbehindertenvertreter  
d) Bundesseniorenvertreterin/Bundesseniorenvertreter

13. Wahl der Mitglieder des Fachbeirats Tarifpolitik
14. Wahl der Sprecherin/des Sprechers Fachbeirat Tarifpolitik und die Vertretung
15. Wahl von zwei Kassenprüferinnen/Kassenprüfern und zwei Ersatzkassenprüferinnen/Ersatzkassenprüfern
16. Beratung der Anträge und Entschließungen
17. ggf. Wahl der/des stellvertretenden Bundesschatzmeisters/Bundesschatzmeisterin

Mit freundlichen Grüßen

Imke v. Bornstaedt-Küpper, 
Bundesvorsitzende
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Der Bundesminister 

 

 

 

 

 

 

Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine sowie die 

damit verbundene Rückkehr des Krieges nach Europa bedeuten für Deutschland und die    

Bundeswehr eine Zeitenwende. Die aktuelle Bedrohungslage und sich abzeichnende sicher-

heitspolitische Herausforderungen erfordern eine konsequente Fokussierung der Bundeswehr 

auf zeitgemäße Landes- und Bündnisverteidigung im gesamtstaatlichen Kontext und die spür-

bare Erhöhung ihrer Einsatz- und Abschreckungsfähigkeit. Dies ist Voraussetzung für die 

Handlungsfähigkeit der Bundesregierung und für den umfassenden Schutz unserer Bevölke-

rung sowie die Wahrnehmung unserer Verantwortung in Bündnissen und gegenüber unseren 

internationalen Partnern. Deutschland muss dabei das Rückgrat der Abschreckung und kol-

lektiven Verteidigung in Europa sein. Gleichzeitig bleiben die Nationale Risiko- und 

Krisenvorsorge sowie das Internationale Krisenmanagement wichtige Aufgaben für unsere 

Streitkräfte. Diese Lage erfordert eine Anpassung der Strukturen des Bundesministeriums der 

Verteidigung (BMVg) und der Bundeswehr. 

Im Zuge der Restrukturierung zunächst der Leitungsebene wurde mit dem Planungs- und 

Führungsstab die kohärente Unterstützung der Leitungsmitglieder implementiert. Der Pla-

nungs- und Führungsstab ist direkt dem Bundesminister zugeordnet. Er unterstützt – an den 

politischen Schwerpunkten der Leitung des BMVg ausgerichtet – abteilungsübergreifend die 

politisch-strategische Steuerungsfähigkeit der Leitung des BMVg und verantwortet die Kohä-

renz und Schnelligkeit der Entscheidungsvorbereitung auf Leitungsebene. Weiter unterstützt 

er die Aufgabenwahrnehmung der Mitglieder der Leitung durch ein einheitliches Auftragsma-

nagement. 

In der Folge wurden das Bundesministerium der Verteidigung reorganisiert, seine Führungs- 

und Handlungsfähigkeit in allen Lagen verbessert, die fachlich-inhaltliche sowie organisatori-

sche Entscheidungskompetenz und Eigenverantwortung auf allen Ebenen gestärkt, ein klares 

Subsidiaritätsprinzip umgesetzt und Entscheidungsprozesse gestrafft. Zugleich wurden mit 

dem Ziel der Beschleunigung sowohl die Prozesse für militärische Beschaffung als auch für 

Infrastruktur angepasst. 

Osnabrück, 30. April 2024 

Osnabrücker Erlass vom 30. April 2024
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Die zum 1. Februar 2024 neu eingenommene Struktur des BMVg sowie die am 4. April 2024 

entschiedene neue Struktur der Bundeswehr werden durch diesen Erlass ergänzt. Dies hat zum 

Ziel, dass sich die konsequente Fokussierung auf den verfassungsmäßigen Kernauftrag der 

zeitgemäßen Landes- und Bündnisverteidigung (Art. 87a Abs. 1 GG) und die Grundsätze der 

neuen Struktur auch in der Spitzengliederung des BMVg und der Bundeswehr widerspiegeln.  

Diese sind:  

• die ebenengerechte Aufgabenwahrnehmung,  

• die eindeutige Festlegung der Rollen und Aufgaben der Akteure in der nationalen       

Operationsführung und die klare und verständliche Verortung von Verantwortung, 

• die Planung und operative Führung aus einer Hand bei Gewährleistung der Kontinuität 

truppendienstlicher Führungsaufgaben, 
• die Etablierung von Entscheidungs- und Abstimmungsprozessen, die sich maßgeblich an 

den Faktoren Schnelligkeit, Informationsüberlegenheit und Belastbarkeit orientieren, 

sowie   

• die Reduzierung von Schnittstellen.  
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GGrruunnddssäättzzee  ffüürr  ddiiee  SSppiittzzeenngglliieeddeerruunngg  uunndd  FFüühhrruunnggssoorrggaanniissaattiioonn  

iimm  BBuunnddeessmmiinniisstteerriiuumm  ddeerr  VVeerrtteeiiddiigguunngg  uunndd  ddeerr  BBuunnddeesswweehhrr  

  

Hiermit erlasse ich mit Wirkung vom 1. Mai 2024 die nachfolgenden Grundsätze für die 

Spitzengliederung und Führungsorganisation im Bundesministerium der Verteidigung und der 

Bundeswehr. Sie legen die Verantwortlichkeiten, Strukturen und die Führungsorganisation im 

BMVg und in der Bundeswehr fest. Sie sind verbindlich für den gesamten Geschäftsbereich 

BMVg, also das BMVg und den nachgeordneten zivilen und militärischen Bereich (Bundes-

wehr). Weitere Regelungen und Vorgaben im Geschäftsbereich sind an diese Grundsätze 

gebunden.  

Die Grundsätze stehen in der Nachfolge des „Blankeneser Erlasses“ vom 21. März 1970, des 

„Berliner Erlasses“ vom 21. Januar 2005 und des „Dresdner Erlasses“ vom 21. März 2012. Sie 

ergänzen die grundlegenden Reformschritte im Geschäftsbereich in der 20. Legislaturperiode.   

 

II.. LLeeiittuunngg  ddeess  BBMMVVgg  

Das BMVg ist als oberste Bundesbehörde weder Teil der Streitkräfte noch Teil der Bundes-

wehrverwaltung. Zivile und militärische Angehörige des Ministeriums stehen in allgemein-

dienstlichen Unterstellungsverhältnissen und nehmen ihre Aufgaben auf der Grundlage von 

dienstlichen Weisungen und Anordnungen übergeordneter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

wahr. Militärischer Vorgesetzter bzw. militärische Vorgesetzte einschließlich Disziplinarvor-

gesetzter bzw. Disziplinarvorgesetzte der Soldaten und Soldatinnen innerhalb des 

Ministeriums ist allein der Bundesminister der Verteidigung bzw. die Bundesministerin der 

Verteidigung und - in Vertretung - der zuständige Staatssekretär bzw. die zuständige Staats-

sekretärin. 

1. Der Bundesminister der Verteidigung (Bundesminister) bzw. die Bundesministerin der Ver-

teidigung (Bundesministerin) hat gemäß Art. 65a GG die Befehls- und Kommandogewalt 

über die Streitkräfte und ist gemäß Art. 65 Satz 2 GG Ressortchefin bzw. Ressortchef des 

Verteidigungsressorts und damit des Geschäftsbereichs BMVg. Er bzw. sie ist höchster 

Vorgesetzter bzw. höchste Vorgesetzte aller Soldatinnen und Soldaten, Beamtinnen und 

Beamten, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Bundeswehr. 

Dem Bundesminister bzw. der Bundesministerin sind neben Entscheidungen, die ihm bzw. 

ihr durch Gesetze, sonstige Vorschriften oder ergänzende Festlegungen des Bundesminis-

ters bzw. der Bundesministerin zugewiesen sind, abschließende Entscheidungen über 

folgende Angelegenheiten vorbehalten:  
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• Fragen von grundsätzlicher oder politisch besonderer Bedeutung,  

• zentrale Fragen der Struktur und Gliederung der Bundeswehr, 

• Personalangelegenheiten gemäß den Festlegungen des Bundesministers bzw. der 

Bundesministerin, 

• Entscheidungen zu Einsätzen1 der Bundeswehr außerhalb des Hoheitsgebietes der 

Bundesrepublik Deutschland.  

Mit der Verkündung des Verteidigungsfalls gemäß Art. 115a GG geht die Befehls- und 

Kommandogewalt über die Streitkräfte auf den Bundeskanzler bzw. die Bundeskanzlerin 

über (Art. 115b GG). Unbeschadet dessen bleibt der Bundesminister Ressortchef bzw. die 

Bundesministerin Ressortchefin des Verteidigungsressorts. Soweit die Befehls- und Kom-

mandogewalt nicht durch den Bundeskanzler bzw. die Bundeskanzlerin auf den 

Bundesminister bzw. die Bundesministerin zurückdelegiert wird, nimmt der Bundesminis-

ter bzw. die Bundesministerin neben den Aufgaben als Ressortchef bzw. Ressortchefin des 

Verteidigungsressorts beratende Aufgaben gegenüber dem Bundeskanzler bzw. der Bun-

deskanzlerin wahr. 

2. Gemeinsam mit dem Bundesminister bzw. der Bundesministerin bilden die Parlamentari-

schen Staatssekretäre bzw. Parlamentarischen Staatssekretärinnen und die Staats-

sekretäre bzw. Staatssekretärinnen die Leitung des BMVg. Der Generalinspekteur der 

Bundeswehr ist als militärischer Berater bzw. die Generalinspekteurin der Bundeswehr als 

militärische Beraterin der Bundesregierung und als höchster militärischer Repräsentant 

bzw. höchste militärische Repräsentantin der Bundeswehr Teil der Leitung des BMVg. 

3. Die Parlamentarischen Staatssekretäre bzw. Parlamentarischen Staatssekretärinnen 

unterstützen den Bundesminister bzw. die Bundesministerin bei der Erfüllung seiner bzw. 

ihrer Regierungsaufgaben gemäß den ergänzenden Festlegungen oder nach Einzelfallent-

scheidungen des Bundesministers bzw. der Bundesministerin. Zu ihren Aufgaben zählt 

insbesondere die Vertretung des Bundesministers bzw. der Bundesministerin in den Aus-

schüssen des Deutschen Bundestages sowie bei Erklärungen vor dem Deutschen 

Bundestag, vor dem Bundesrat und in den Sitzungen der Bundesregierung sowie in natio-

nalen und internationalen Konferenzen und Gesprächen, insbesondere bei Erfordernis 

einer repräsentativen Vertretung. Für die erforderliche Zuarbeit bedienen sich die Parla-

mentarischen Staatssekretäre bzw. Parlamentarischen Staatssekretärinnen der 

                                                             
1 Der Begriff des Einsatzes wird hier und in der weiteren Folge des Erlasses im militärfachlichen Sinne verwendet, unabhän-

gig davon, ob es sich dabei um einen EEiinnssaattzz  iimm  vveerrffaassssuunnggssrreecchhttlliicchheenn  SSiinnnnee,,  einen EEiinnssaattzz  bbeewwaaffffnneetteerr  SSttrreeiittkkrrääffttee  im 
Sinne des Parlamentsbeteiligungsgesetzes oder um eine schlichte VVeerrwweenndduunngg  von Streitkräften, beispielsweise im Rah-
men der Amtshilfe handelt. Ein Einsatz in diesem Verständnis liegt danach vor, wenn die Streitkräfte einen besonders 
angeordneten, in der Regel befristeten, jenseits von Routinedienstbetrieb, Ausbildung und Übung angesiedelten Auftrag 
erfüllen, unabhängig davon, wie dieser Einsatz rechtlich einzuordnen ist. 
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Abteilungen und Organisationselemente des BMVg über den jeweils zuständigen Staats-

sekretär bzw. die jeweils zuständige Staatssekretärin, mit dem bzw. der sie Einvernehmen 

herbeiführen. Die Parlamentarischen Staatssekretäre bzw. Parlamentarischen Staatssek-

retärinnen vertreten sich gegenseitig. 

4. Die Staatssekretäre bzw. Staatssekretärinnen vertreten den Bundesminister bzw. die Bun-

desministerin in seiner bzw. ihrer Aufgabenwahrnehmung in Bezug auf alle Belange, die 

den Geschäftsbereich inhaltlich betreffen im Rahmen der festgelegten Zuständigkeitsbe-

reiche. Hierzu zählt auch die Vertretung in Staatssekretärsausschüssen und -runden sowie 

sonstigen Besprechungen auf Staatssekretärsebene mit inhaltlich-fachlichem Bezug zum 

Zuständigkeitsbereich der dem Staatssekretär bzw. der Staatssekretärin zugeordneten 

Fachabteilungen sowie bei Dienstaufsichtsbesuchen und im Rahmen der Teilnahme an 

nationalen und internationalen Konferenzen und Gesprächen, insbesondere mit inhaltli-

chen Auswirkungen auf den Geschäftsbereich. Die Staatssekretäre bzw. Staatssekretär-

innen vertreten sich gegenseitig.  

Der Staatssekretär bzw. die Staatssekretärin, dem bzw. der die Organisationsaufgaben 

zugeordnet sind, leitet die Verwaltung des BMVg (Amtschef bzw. Amtschefin) und vertritt 

im Falle der Abwesenheit oder Verhinderung den Bundesminister bzw. die Bundesminis-

terin auch in der Funktion als Inhaber bzw. Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt. 

Diese Vertretung erfolgt unbeschadet der Festlegungen der Geschäftsordnung der Bun-

desregierung zur Vertretung innerhalb der Bundesregierung und der Gemeinsamen 

Geschäftsordnung der Bundesministerien.  

Der Amtschef bzw. die Amtschefin kann sich in Aufgaben der Verwaltungsleitung des 

BMVg auch von der für die Organisationsaufgaben zuständigen Abteilungsleitung vertre-

ten lassen. Dies gilt auch für die Vertretung gegenüber Personalvertretungsgremien (vgl. 

§ 8 Bundespersonalvertretungsgesetz). 

 

IIII..  MMiilliittäärriisscchhee  SSppiittzzeenngglliieeddeerruunngg,,  UUnntteerrsstteelllluunnggssvveerrhhäällttnniissssee  uunndd  FFüühhrruunnggssoorrggaanniissaattiioonn  

1. Der Generalinspekteur der Bundeswehr (Generalinspekteur) bzw. die Generalinspekteurin 

der Bundeswehr (Generalinspekteurin) ist der militärische Berater bzw. die militärische 

Beraterin der Bundesregierung und berät den Bundesminister bzw. die Bundesministerin 

und die Leitung des BMVg in allen militärischen Angelegenheiten. Er bzw. sie ist der rang-

höchste Soldat bzw. die ranghöchste Soldatin der Bundeswehr und verantwortlich für die 

Führung der Streitkräfte, die Gesamtkonzeption der militärischen Verteidigung einschließ-

lich der Planung und der Weiterentwicklung der Streitkräfte. Er bzw. sie ist insoweit 

berechtigt, verbindliche Grundlagen für alle Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr 

festzulegen. Darüber hinaus verantwortet er bzw. sie die Planung, Vorbereitung, Führung 
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und Nachbereitung der Einsätze der Bundeswehr; den Erhalt der Einsatzfähigkeit und 

Einsatzbereitschaft der Streitkräfte; den militärischen Ratschlag in Vorbereitung der Ent-

scheidungsfindung des Bundesministers bzw. der Bundesministerin und unterstützt die 

politische Leitung bei deren Aufgabenwahrnehmung gegenüber dem Parlament. 

2. Die Streitkräfte sind dem Generalinspekteur bzw. der Generalinspekteurin in jeder Hinsicht 

unterstellt. Er ist unmittelbarer Vorgesetzter bzw. sie ist unmittelbare Vorgesetzte nach 

§ 1 der Vorgesetztenverordnung der in den Streitkräften eingesetzten Soldatinnen und 

Soldaten und Vorgesetzter bzw. Vorgesetzte der dort eingesetzten zivilen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter. Soweit er zum bzw. sie zur Disziplinarvorgesetzten für Soldatinnen 

und Soldaten außerhalb der Streitkräfte bestimmt wird, ist er bzw. sie im Hinblick darauf 

Vorgesetzter bzw. Vorgesetzte nach § 3 Vorgesetztenverordnung. 

3. Der Generalinspekteur bzw. der Generalinspekteurin beruft unter seinem bzw. ihrem 

Vorsitz den Militärischen Führungsrat (MFR) ein, um gemeinsame Angelegenheiten der 

Streitkräfte von grundsätzlicher Bedeutung zu erörtern. Ziel der Erörterungen im MFR ist 

eine streitkräftegemeinsame militärische Willensbildung als Grundlage für den militäri-

schen Ratschlag des Generalinspekteurs bzw. der Generalinspekteurin. Eine formelle 

Entscheidungsbefugnis kommt dem MFR nicht zu. Ihm gehören als ständige Mitglieder 

neben dem Stellvertreter bzw. der Stellvertreterin des Generalinspekteurs bzw. der Gene-

ralinspekteurin die Inspekteurinnen bzw. Inspekteure der Teilstreitkräfte und der 

Befehlshaber bzw. die Befehlshaberin des Operativen Führungskommandos der Bundes-

wehr an. Themenbezogen kann der MFR um den Befehlshaber bzw. die Befehlshaberin des 

Zentralen Sanitätsdienstes als Wehrmedizinischem Berater bzw. Wehrmedizinischer Bera-

terin der Leitung des BMVg (Chief Medical Officer) sowie weitere Teilnehmer nach 

Maßgabe des Generalinspekteurs bzw. der Generalinspekteurin erweitert werden.  

4. Der Stellvertreter bzw. die Stellvertreterin des Generalinspekteurs bzw. der Generalin-

spekteurin vertritt diese bzw. diesen in Abwesenheit sowie, nach Festlegung des 

Generalinspekteurs bzw. der Generalinspekteurin, in ministeriellen Fachaufgaben. In Fäl-

len, in denen Konflikte bei der Priorisierung von Aufträgen und der darauf fußenden 

Zuordnung von Fähigkeiten aus dem Unterstützungsbereich zu Teilstreitkräften auftreten 

und diese in der nach den strategischen Maßgaben ausgerichteten, eigenständigen 

Planung und operativen Führung durch das Operative Führungskommando der Bundes-

wehr nicht aufgelöst werden können, nimmt der Stellvertreter bzw. die Stellvertreterin des 

Generalinspekteurs bzw. der Generalinspekteurin nach den Vorgaben des Generalinspek-

teurs bzw. der Generalinspekteurin die erforderlichen strategischen Steuerungsaufgaben 

wahr. 

Er ist zudem Beauftragter bzw. sie ist zudem Beauftragte für Reservistenangelegenheiten 

und verantwortlich für alle mit der Vorbereitung der Aufwuchsfähigkeit verbundenen 
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militärischen Aufgaben. Mit der Reserve wird im Lichte der aktuellen sicherheitspoliti-

schen Rahmenbedingungen die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr verstärkt, ihre 

Durchhaltefähigkeit erhöht und die Unterstützung ausländischer Streitkräfte in Deutsch-

land erreicht.   

Darüber hinaus ist er Beauftragter bzw. sie Beauftragte für Veteranenangelegenheiten. In 

diesen Aufgaben wird er bzw. sie unterstützt durch das Veteranenbüro der Bundeswehr. 

Die gesellschaftliche Anerkennung und Würdigung der Leistungen von Veteraninnen und 

Veteranen und die Betreuung und Fürsorge der Veteraninnen und Veteranen durch die 

Bundeswehr soll gestärkt werden. 

5. Die nationale operative Planung und Führung wird ab Indienststellung im Operativen 

Führungskommando der Bundeswehr gebündelt. Damit liegen künftig der Kräfteansatz, 

die Priorisierung von Aufträgen und die darauf basierende Zuweisung von Unterstützungs-

fähigkeiten in einer Hand. Gleichzeitig entsteht an einer Stelle im nachgeordneten Bereich 

ein umfassendes zentrales Lagebild unter Einbeziehung der Verfügbarkeiten eigener 

Kräfte sowie ein einheitlicher Ansprechpartner der Streitkräfte für nationale Stellen auf 

Bundes- und Landesebene, internationale Partner und multinationale Akteure. Zugleich 

werden die strategische, operative und taktische Ebene systematisch voneinander 

getrennt.  

Das Operative Führungskommando der Bundeswehr wird von truppendienstlichen 

Führungsaufgaben weitgehend freigehalten. Der Befehlshaber bzw. die Befehlshaberin 

des Operativen Führungskommandos ist unmittelbarer Vorgesetzter bzw. unmittelbare 

Vorgesetzte nach § 1 Vorgesetztenverordnung der im Operativen Führungskommando 

eingesetzten Soldatinnen und Soldaten und Vorgesetzter bzw. Vorgesetzte der dort 

eingesetzten zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im besonderen Aufgabenbereich 

der Operationsplanung und operativen Führung (Ansatz von Kräften) ist der Befehlshaber 

bzw. die Befehlshaberin des Operativen Führungskommandos im Rahmen der strategi-

schen Vorgaben des Generalinspekteurs bzw. der Generalinspekteurin nach § 3 

Vorgesetztenverordnung den Inspekteurinnen und Inspekteuren der Teilstreitkräfte sowie 

den verantwortlichen Befehlshaberinnen und Befehlshabern und Kommandeurinnen und 

Kommandeuren im Bereich des Unterstützungskommandos der Bundeswehr vorgesetzt. 

Unterstützungsfähigkeiten kann er bzw. sie auftragsbezogen vorübergehend Verbänden 

einer Teilstreitkraft unterstellen. Das Nähere regelt die Führungsweisung des Generalin-

spekteurs bzw. der Generalinspekteurin. 

6. Die Teilstreitkräfte Heer, Luftwaffe, Marine und CIR verantworten die ihnen zugeordneten 

Dimensionen und stellen einsatzbereite Kräfte bereit. In ihren Dimensionen setzen sie 

Kräfte ein. Sie verantworten die Ausgestaltung der ihnen zugewiesenen Fähigkeiten sowie 

deren Weiterentwicklung und tragen entsprechend der getroffenen Festlegungen zur 

13

Ve
rb

an
d 

de
r B

ea
m

te
n 

un
d 

Be
sc

hä
ft

ig
te

n 
de

r B
un

de
sw

eh
r

vbb

> vbb magazin | Juni 2024



 
 
 

 
8 

 

beschleunigten Realisierung von Rüstungsvorhaben bei. Ihnen obliegt zudem die truppen-

dienstliche Führung der in ihrem Bereich eingesetzten Soldatinnen und Soldaten.  

Die Inspekteure bzw. Inspekteurinnen führen ihre Teilstreitkraft außerhalb des BMVg und 

sind unmittelbare Vorgesetzte nach § 1 Vorgesetztenverordnung aller Soldatinnen und 

Soldaten ihrer Teilstreitkraft sowie Vorgesetzte der zivilen Mitarbeitenden ihrer Teilstreit-

kraft.  

7. Der Unterstützungsbereich besteht aus dem Unterstützungskommando der Bundeswehr 

und dem ihm truppendienstlich unterstellten Bereich. Das Unterstützungskommando der 

Bundeswehr nimmt - mit Ausnahme des Bereichs der Sanität in rein sanitätsdienstlichen 

Einsätzen - keine taktischen Führungsaufgaben wahr. Der Unterstützungsbereich umfasst 

die Sanität sowie die in Fähigkeitskommandos organisierte Logistik, das Feldjägerwesen, 

die ABC-Abwehr und CIMIC (Civil Military Cooperation). Bei den Fähigkeitskommandos 

liegen Führung, Ausbildung, Weiterentwicklung in einer Hand. Ihre Zusammenfassung im 

Unterstützungsbereich hat zum Ziel, sie von rein querschnittlichen Aufgaben zu entlasten 

und ihre Unterstützung im gesamten Einsatzspektrum auftragsgerecht und der operativen 

Planung folgend den Teilstreitkräften bereitzustellen. Neben den Fähigkeiten werden im 

Unterstützungsbereich auch Dienststellen mit streitkräftegemeinsamen Aufgaben zusam-

mengeführt. Im Zentralen Sanitätsdienst, den Fähigkeitskommandos und Dienststellen 

wird die Verantwortung für die Bereitstellung von einsatzbereiten Kräften wahrgenom-

men.  

8. Der Befehlshaber bzw. die Befehlshaberin des Zentralen Sanitätsdienstes im Unterstüt-

zungskommando der Bundeswehr ist neben der Funktion als unmittelbarer Vorgesetzter 

bzw. unmittelbare Vorgesetzte des Zentralen Sanitätsdienstes zugleich oberster Fachvor-

gesetzter bzw. oberste Fachvorgesetzte (§ 2 Vorgesetztenverordnung) aller Soldatinnen 

und Soldaten des Sanitätsdienstes der Bundeswehr. In sanitätsdienstlichen Angelegenhei-

ten kann er bzw. sie verbindliche Vorgaben für den übrigen Bereich der Bundeswehr 

machen. Er bzw. sie ist zudem Wehrmedizinischer Berater bzw. Wehrmedizinische Bera-

terin der Leitung des BMVg (Chief Medical Officer) und ist in dieser Funktion im BMVg 

verortet.  

 

IIIIII..  ZZiivviillee  OOrrggaanniissaattiioonnssbbeerreeiicchhee 

1. Die Bundeswehrverwaltung besteht aus den zivilen Organisationsbereichen Personal, 

Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung sowie Infrastruktur, Umweltschutz und 

Dienstleistungen. Ebenso wie die zivilen Organisationsbereiche Militärseelsorge und 

Rechtspflege der Bundeswehr richtet sich auch die Bundeswehrverwaltung auf ihre Rolle 

in der Unterstützung des Verteidigungsauftrags der Streitkräfte aus. Alle zivilen 
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Organisationsbereiche schaffen im Rahmen ihrer Organisationsverantwortung die Voraus-

setzungen dafür, dass sie ihren jeweiligen Aufträgen bedarfsgerecht und durchhaltefähig 

insbesondere unter den Bedingungen von Landes- und Bündnisverteidigung im In- und 

Ausland nachkommen können. 

Zentrale Maßstäbe sind hierbei die Gewährleistung der Aufwuchsfähigkeit der Streitkräfte, 

eine engere Verzahnung der Bundeswehrverwaltung mit den Belangen der Streitkräfte und 

eine größere Agilität in der Wahrnehmung ihrer Unterstützungsaufträge. Organisations-

bereichsübergreifend relevant sind Anschlussfähigkeit, Führungsfähigkeit, 

Dezentralisierung, Resilienz, Verteidigungsstruktur und die Vorbereitung des Wehrersatz-

wesens. Hierzu zählt auch die verwaltungsseitige Herstellung der Bereitschaft im Fall einer 

Aktivierung der Wehrpflicht, ob durch Erklärung des Spannungs- oder Verteidigungsfalls 

oder im Rahmen einer politischen Entscheidung im Grundbetrieb. 

2. Die zuständigen Abteilungen im BMVg führen die Organisationsbereiche in den jeweiligen 

fachlichen und besonderen Fachaufsichtsbeziehungen. 

3. Der Amtschef bzw. die Amtschefin beruft unter seinem bzw. ihrem Vorsitz einen Zivilen 

Führungsrat (ZFR) zur organisationsbereichsübergreifenden Koordinierung ein, um Ange-

legenheiten der Bundeswehrverwaltung von grundsätzlicher Bedeutung zu erörtern. Der 

ZFR trifft sich mindestens einmal im Jahr mit dem MFR, um gemeinsame Ziele abzustim-

men und ihre Erreichung voranzutreiben. Eine formelle Entscheidungsbefugnis kommt 

dem ZFR nicht zu. 

 

Der „Dresdner Erlass“ vom 21. März 2012 sowie die darauf bezugnehmenden Ergänzungen 

und Festlegungen sind hiermit aufgehoben.  

Mit diesem Erlass richten wir die Spitzengliederung und die Führungsorganisation des Bun-

desministeriums der Verteidigung und der Bundeswehr weiter auf eine kriegstüchtige 

Bundeswehr der Zeitenwende aus.  

 

 

 

Boris Pistorius 
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